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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Die Unterlagen zu den Traktanden können ab dem 12. September 2022 zu den 
Schalteröffnungszeiten oder nach Vereinbarung auf der Gemeindeverwaltung am Araweg 
5a in Zwingen eingesehen werden. Ebenfalls werden die Unterlagen auf der Webseite 
www.zwingen.ch publiziert. 
 
Die Gemeindeversammlungen sind nach § 53 des kantonalen Gemeindegesetzes 
öffentlich. Mit der Vollendung des 18. Altersjahres sind Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt. Nicht 
Stimmberechtigte haben sich jedoch an die für sie bestimmten Plätze zu begeben. Sie 
dürfen nur unter Vorbehalt mitreden. 
 
 
 
 Im September 2022 
 Gemeinderat Zwingen 
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Traktandum 1 
 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2022 
 
 
 

 
 

 
 



5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Protokoll zu genehmigen. 
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Traktandum 2 
 
Planungskreditantrag Schulraumerweiterung 
 
Ausgangslage: 
 
Die Gemeinde befindet sich seit einigen Jahren in einem Bevölkerungswachstum, das 
auch langfristig andauern wird. Die Schule stösst trotz Optimierung der vorhandenen 
Räumlichkeiten an ihre Grenze. Dafür wurden im Schuljahr 2022/23 zwei Klassenzimmer 
als Provisorien errichtet. Das Potential für die Wohnbautätigkeiten in der Gemeinde lässt 
innerhalb der nächsten 15 Jahre ein Bevölkerungswachstum bis zu 40% zu. Der 
Schulraum soll in der Lage sein, die Bevölkerungsentwicklung aufzunehmen. 
 
Aus Sicht des Gemeinderates ist eine Gesamtkonzeption des Schulraumbedarfs 
erforderlich, in dem alle Aspekte behandelt werden und eine nachhaltige Lösung 
entwickelt wird. Die effiziente und bestmögliche Nutzung des Bestandes ist dabei 
vorrangig abzuklären, bevor Neubauten in Betracht gezogen werden. Dafür wurde im Jahr 
2021 durch den Gemeinderat eine Arbeitsgruppe einberufen, welche von der 
spezialisierten Firma Kontextplan AG begleitet wurde. 
 
Vorgehen und Abklärungen: 
 
In einer ersten Phase wurde der Handlungsbedarf anhand der Bevölkerungsprognose 
konkretisiert. Die Analyse wurde auf zwei Zeithorizonte (mittel- und langfristig) aufgeteilt.  
Sämtliche Provisorien, altes Schulhaus Dorfstrasse, Pavillon und neue Container werden 
aufgelöst und im Erweiterungsbau untergebracht.  
 
Nebst den zusätzlichen Klassenzimmern wird auch das Angebot der schulergänzenden 
Betreuung zunehmend wichtig für Familien. Für eine Erweiterung des Angebots und eine 
adäquate Betreuung wurde die schulergänzende Betreuung in die Schulraumplanung 
integriert. Auch die Turnhalle stösst mit 13 Primarschulklassen an ihre Kapazitätsgrenzen; 
bei weiteren Schulklassen kann ein akzeptabler Turnunterricht nicht mehr gewährleistet 
werden. Eine zweite Halle wird bereits heute schon benötigt. 
 
Vorgängig zum Planungsprojekt wurde ein Lösungskonzept in Form von Varianten 
erarbeitet, um eine ganzheitliche Schulraumplanung zu ermöglichen. Die Gemeinde soll 
von einem familienfreundlichen Standortmarketing profitieren können. Auf dieser Basis 
wurde beschlossen, dass die Schule am zentralen Standort bleiben soll. Damit sinnvolle 
und schöne Lösungen für den zukünftigen Neubau erarbeitet werden können, hat der 
Gemeinderat am 18. Oktober 2021 beschlossen, die Friedhofsmatte in die 
Schulraumplanung miteinzubeziehen. So kann auch die Verkehrssituation vor Ort in die 
Betrachtung einfliessen und ein sinnvolles Gesamtkonzept erstellt werden. 
 
Bei einer Phase der Variantenprüfung wurde die finanzielle Tragbarkeit der Projekte für 
die Gemeinde überprüft. Der Gemeinderat hat am 30. Mai die Sparvarianten behandelt 
und sich für die Variante 2: Neubau mit 14 Klassenzimmer und eine grosse Turnhalle 
entschieden. Damit wurden die Projektgrundlagen (Raumbedarf Schule, Kindergarten und 
Dritte) sowie die Qualitätsstandards aktualisiert. 
 
Mit dem Wissen aus dem Handlungsbedarf, der Lösungskonzeption und der 
Variantenprüfung wurden ein Richtprojekt mit einer Kostenschätzung von +-25%, welches 
als Grundlage für ein qualitätssicherndes Verfahren dient, erstellt. 
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Die zweite Etappe würde falls nötig 2035/36 realisiert und ist nicht Bestandteil des 
jetzigen Wettbewerbs. 
 
Planungsprojekt: 
 
Das Planungsprojekt beinhaltet einen Schulhausneubau mit 14 Klassenzimmer und eine 
neue Turnhalle sowie die Umnutzung des roten Schulhauses zu einem Spezialtrakt 
(Räumlichkeiten Lehrpersonen, Werken, schulergänzende Betreuung), die Umnutzung 
des alten Schulhauses zu einem Doppelkindergarten mit Räumlichkeiten für Vereine und 
den Rückbau des Pavillons (Standort rotes Schulhaus). Im Neubau sollen, als mögliche 
Zwischennutzung, zwei Klassenzimmer für Kindergartenklassen genutzt werden können. 
So kann auf eine mögliche Veränderung/Verzögerung des Bevölkerungswachstums 
flexibel reagiert werden. 
 
Als nächsten Schritt der Schulraumplanung wird die Realisierung des Projektes «Neubau 
14+» und «Umnutzung rotes Schulhaus» weitergeführt. 
 
Entscheidungsträger: 
 
Für die wichtigen Entscheidungsschritte hat der Gemeinderat die Kommission 
‘Erweiterung Schulraum’ beigezogen. Die Kommission bildet sich aus Vertreter*innen vom 
Schulrat, Gemeinderat, die Schulleitung, Lehrpersonen und ein Vertreter der Bau- + 
Planungskommission. Zudem wurde eine Vertreterin des selbstständigen Antrages nach  
§ 68 und ein Vertreter der Vereine miteinbezogen. Die Bauverwaltung der Gemeinde war 
in der Erarbeitung des Planungsprojekts mit beratender Stimme beteiligt. 
 
Entscheid des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat hat das Planungsprojekt am 15. August 2022 behandelt und den 
Schlussbericht «Machbarkeitsstudie» verabschiedet. Der Gemeinderat ist der Ansicht, mit 
dem vorliegenden Schulraumprojekt eine optimale und zukunftsfähige Lösung für alle 
Bedürfnisse gefunden zu haben, welche auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt.  
 
Mit der zukunftssicheren Schulraumplanung kann auf eine Veränderung der 
Bevölkerungsprognose reagiert werden, auf kostspielige Provisorien kann verzichtet 
werden und es entstehen keine unnötigen Bau- und Planungskosten für den 
Klassenzuwachs von weiteren zwei Klassen (2035/36). 
 
Nach der Genehmigung des Planungskredites hat der Gemeinderat das weitere Vorgehen 
festgelegt und zuhanden der Gemeindeversammlung einen Planungskredit 
verabschiedet. Mit diesem Kredit soll die nächste Phase finanziert werden: 
qualitätssicherndes Verfahren (inkl. Begleitung) in Form eines selektiven Wettbewerbs für 
die Beschaffung von einem Klassentrakt mit Turnhalle «Neubau 14+» und die 
«Umnutzung rotes Schulhaus» in einen Spezialtrakt. 



8 
 

Die formale Vorprüfung sowie die Schlussbeurteilung werden durch eine breit abgestützte 
Jury erfolgen. Das gekürte Siegerteam wird die Ausarbeitung eines Vorprojekts «Neubau 
14+» und «Umnutzung rotes Schulhaus» vornehmen. 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Kosten für den 
Planungskredit, Architekturwettbewerb inklusive Verfahrensbegleitung und 
Vorprojektkosten für die Schulraumerweiterung mit Turnhalle, über CHF 550'000.-- 
(Preisbasis August 2022) zu genehmigen. 
 
 
 
Traktandum 3 
 
Grundstückkauf Parzelle 566 
 
Ausgangslage: 
 
Vor dem Kauf des Schlosses war der Werkhof beim Friedhofsgebäude untergebracht. 
Danach konnte im Schlossareal die Scheune und das Erdgeschoss der Schlossgasse 4 
als Gemeindewerkhof genutzt werden.  
 
Nach der Schliessung der Papierfabrik konnte das Gasturbinengebäude als unbeheiztes 
Lager genutzt werden. Der ehemalige Feuerwehr Schopf am Kleebodenweg wird als 
Salz- und Baumateriallager genutzt. In dieser Phase verfügte Aussendienst über ein 
ansehnliches Flächenangebot, um seine Aufgaben wahrnehmen zu können.  
 
Mit dem Vorprojekt «Umbau Schlossgasse 4» und dem bevorstehenden Abbruch des 
Gasturbinengebäudes im Jahre 2018 bestand Handlungsbedarf. Per 1. Juli 2018 gab es 
die Gelegenheit an der Industriestrasse 18 eine Werkhofsfläche und Büroräume dazu zu 
mieten.  
Das Gasturbinengebäude konnte damit abgebrochen und die Erdgeschossräume der 
Schlossgasse 4 geräumt werden. Wegen des bestehenden Platzmangels konnte die 
beabsichtigte Räumung der Scheune noch nicht vollzogen werden. Der Schopf am 
Kleebodenweg 7 (altes Feuerwehrgebäude) sowie die Räume am Friedhofweg sind 
weiterhin betriebsnotwendig. 
 
Erwägungen: 
 
Bei der letzten Zonenplanung wurde die Planung eines Gemeindewerkhofs verpasst.  
Am Kleebodenweg steht nun die Parzelle 566, Plan Nr. 74 Ungerer Chleeboden, mit 3'798 
m2 zum Verkauf.  
Die Machbarkeit eines Gemeindewerkhofs wurde mittels Kaufanalyse im August 2021 
belegt. Daraufhin hat der Gemeinderat die Verkaufsverhandlungen mit einem 
Quadratmeterpreis unter Berücksichtigung der Quartierplanpflicht von CHF 144,81 pro m2 
abgeschlossen und den Kauf für das Jahr 2022 budgetiert. Die bestehende und 2022 
bestätigte Dienstbarkeit, Beleg F384 vom 19.4.2010 räumt der Käuferin für die Last 
Nutzungsübertragung von 1'534 m2 zugunsten Parzelle Nr. 1208 folgendes Recht resp. 
Entschädigung ein: 
 
Der jährliche Finanzertrag der Parzelle 566 beträgt aufgrund einer Dienstbarkeit, 
Nutzungsübertragung CHF 12'000.00. (Bestätigt durch das Zivilgericht BL, 
Gerichtsentscheid vom 2.2.2022.) 
 
Der jährliche Finanzaufwand für die Investition von CHF 550'000.00 beträgt für die 
nächsten fünf Jahre ca. CHF 8'000.00, sodass in dieser Zeit ein kleiner Überschuss in der 
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Erfolgsrechnung erzielt wird. Der Kauf dieser Landreserve hat bis zur Realisierung eines 
Bauprojektes keine negativen Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung der Gemeinde. 
Die Dienstbarkeit, Nutzungsübertragung hat keinen Einfluss auf die langfristigen Pläne. 
Auf dieser Parzelle können ein Gemeindewerkhof und gegebenenfalls oberirdische 
Gewerbehallen errichtet werden. Die Erstellung von Wohnraum ist aufgrund der 
Dienstbarkeit nur schwierig (wirtschaftlich) realisierbar, ist aber auch nicht die geplante 
Strategie. 
 
Es entspricht politischer Vorstösse aus den Reihen der engagierten Bevölkerung kurz- 
und mittelfristig die Zumiete an der Industriestrasse 18 für den Gemeindewerkhof 
abzubauen, um die Erfolgsrechnung zu entlasten. Für diese Übergangszeit von 5 bis 10 
Jahren prüft man Möglichkeiten auf Gemeinde Parzellen (Etzmatt) bis die definitive 
Realisierung auf der Parzelle 566 umgesetzt werden kann.  

 
 
Antrag: 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Grundstückkauf Parzelle 
566 in der Höhe CHF 550'000.-- zu beschliessen. 
Traktandum 4 
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Prüfbericht der GRPK Zwingen vom 09.11.2021 und vom 02.06.2022 über das  
Projekt «Schulraumerweiterung» (211109) 
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Antrag: 
Die GRPK empfiehlt der Gemeindeversammlung den Prüfbericht ‘Schulraumerweiterung’ 
vom 09.11.2021 und vom 02.06.2022 zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
 
 
Traktandum 5 
 

 Informationen und Verschiedenes  
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